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 Mittwoch, 10. März 2021 

Herrn Bürgermeister Hannes Gielsler 
Gemeinde Wilnsdorf 
Marktplatz 1 
57234 Wilnsdorf 
 
 

 
 

Anfrage nach §17 der Geschäftsordnung zur nächsten Ratssitzung  

 
Windkraftplanung der Gemeinde Wilnsdorf 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 

 
Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 beschlossen, das 

Erarbeitungsverfahren für die Neuaufstellung des Regionalplanes – Räumlicher 

Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen Wittgenstein einzuleiten. 

Für die Kommunen, Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern besteht in der Zeit 

vom 29.01.2021 bis zum 30.06.2021 die Möglichkeit sich zu den Festsetzungen des 

Regionalplanentwurfes zu äußern. 

Die Gemeinde Wilnsdorf hat bereits in den letzten Jahren Planungsschritte zum 

Ausbau der Windenergie auf dem Gemeindegebiet ausgearbeitet und durch den Rat 

der Gemeinde in der Gestalt beschließen lassen, dass zwei Vorrangzonen für 

Windenergieanlagen ausgewiesen werden konnten. 

In der Presse war zu lesen, dass eine Fläche südlich von Wilnsdorf mit 289 Hektar 

nunmehr im Regionalplan erscheint. Weitere große Flächen sind auf dem Gebiet der 

Gemeinde Burbach und der Stadt Netphen im Bereich der Ortsteile Deuz und 

Salchendorf vorgesehen die unmittelbar an das Gemeindegebiet grenzen. 

Es fällt weiter auf, das Flächen im Bereich von Anzhausen und Oberdielfen wieder im 

Regionalplan erscheinen, die Seitens der Verwaltung und des Rates der Gemeinde 

als nicht geeignet klassifiziert wurden und somit aus der Vorrangzonenplanung 

herausgenommen wurden.  
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Die Fraktion „Bürger für Wilnsdorf und FDP“ hat hierzu folgende Fragen: 

 

1) Wurden die Planungen und Beschlüsse des Rates voll umfänglich bei den 
jetzt vorliegenden Planungen der Bezirksregierung im Regionalplanentwurf 
berücksichtigt. 
 

2) Wenn nein, welche Änderungen sind trotz der Wilnsdorfer Beschlusslage mit 
in den Planentwurf aufgenommen worden und welche Begründung wurde hier 
seitens der Bezirksregierung angeführt. 

 

3) Welche Auswirkungen hätte der jetzt im Entwurf vorgelegte Regionalplan 
hinsichtlich der weiteren Windkraftplanungen in der Gemeinde Wilnsdorf? 

 

4) Werden die seitens der Gemeinde bereits vorgenommene Planungen und 
Beschlüsse zur Zeit von den Entscheidungen des Regionalrates 
rechtsverbindlich tangiert, so dass diese überarbeitet werden müssen? 

 

5)  Da gerade im Kreis Siegen- Wittgenstein die Windkraftplanungen oft im 
Bereich der kommunalen Gebietsgrenzen erfolgt, eröffnet sich die Frage 
inwieweit zunächst die einzelnen Kommunen ihre Windkraftplanungen 
untereinander abstimmen bzw. inwieweit der Kreis Siegen Wittgenstein oder 
aber die Bürgermeisterkonferenz dort koordinieren tätig werden kann. Eine 
Windkraftplanung ausschließlich isoliert auf die jeweilige Kommune zu 
betrachten führt nach unserer Auffassung zu einem Wildwuchs an den 
jeweiligen kommunalen Gebietsgrenzen. 
 

 

 

Andreas Klein 

Fraktionsvorsitzender 

 

 


